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Text 

§ 242. (1) Hat das Gericht mit Urteil ausgesprochen, daß eine vom Angeklagten verschiedene Person 
durch den Verfall ihr Eigentum verliere, ist in dem Urteil die Anerkennung eines Pfand- oder 
Zurückbehaltungsrechtes unterblieben oder die Haftung für die Geldstrafe oder den Wertersatz 
ausgesprochen worden, so ist auf Antrag des Betroffenen über den Verfall, das Pfand- oder 
Zurückbehaltungsrecht oder die Haftung gleichfalls in mündlicher Verhandlung mit Ergänzungsurteil 
zum Haupturteil zu entscheiden. Antragsberechtigt ist der Betroffene, wenn er ohne seine oder seines 
Bevollmächtigten Schuld durch einen unabwendbaren Umstand daran gehindert war, am Verfahren 
teilzunehmen. Der Antrag kann nur binnen sechs Wochen nach Wegfall des Hindernisses und niemals 
später als drei Jahre nach Rechtskraft des Urteils gestellt werden. 

(2) Wird in dem Ergänzungsurteil der Verfall aufgehoben oder ein Pfand- oder 
Zurückbehaltungsrecht eines Dritten anerkannt, so hat das Gericht zugleich auf den vom Verurteilten zu 
leistenden entsprechenden Wertersatz zu erkennen. 

(3) Wenn in dem nachträglichen Verfahren zu entscheiden ist, ob ein Nebenbeteiligter sein Eigentum 
an dem verfallen erklärten Gegenstand verloren habe, sind auch die Personen der Verhandlung 
zuzuziehen, die im Haupturteil schuldig gesprochen worden sind; sie haben auch in dem nachträglichen 
Verfahren die Stellung eines Beschuldigten (Angeklagten). 

(4) Weist das Gericht den Antrag zurück, das nachträgliche Verfahren einzuleiten, so kann der 
betroffene Nebenbeteiligte die Beschwerde an das Oberlandesgericht erheben; hiefür steht eine Frist von 
vierzehn Tagen seit Zustellung des ablehnenden Beschlusses offen. 

(5) Die Zulässigkeit des nachträglichen Verfahrens kann nur mit Berufung gegen das 
Ergänzungsurteil angefochten werden. 

(6) Für das nachträgliche Verfahren gelten die Vorschriften über die Hauptverhandlung, das Urteil, 
dessen Anfechtung und Vollziehung, die Wiederaufnahme des Verfahrens und die Entschädigung für 
vermögensrechtliche Nachteile. 


